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Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 25.03.2015 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr 
  
Durch die Aufstockung der Stadtwache von 2 auf 14 Personen im vergangenen Jahr ist 
gleichzeitig die Zahl der Politessen, die den ruhenden Verkehr kontrollieren, herabgesetzt 
worden. Wie der Presseberichterstattung vom Juli 2014 zu entnehmen war, ging die Zahl der 
verzeichneten Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr bereits deutlich zurück. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Stadtverwaltung: 
 

1. Wie viele Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr wurden in den Jahren 2011, 
2012, 2013 und 2014 jeweils erfasst? 

 
2. Wie verteilten sich die erfassten Ordnungswidrigkeiten in den Jahren 2011, 2012, 

2013 und 2014 auf das Stadtgebiet (Aufschlüsselung in absoluten Zahlen analog zur 
großräumigen Gliederung)? 
 

3. Wie viele Kontrollen wurden in den jeweiligen Stadtteilen in den Jahren 2011, 2012, 
2013, 2014 durchgeführt (Aufschlüsselung in absoluten Zahlen analog zur 
großräumigen Gliederung)? 

 
4. Mit wie vielen Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr kalkuliert die 

Stadtverwaltung in diesem Jahr? 
 

5. Welche Einnahmen wurden durch die Erhebung von Buß- und Verwarngeldern für 
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 
2014 erzielt? 

 
gez. Johannes Krause 
Vorsitzender  

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
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Stadt Halle (Saale)        17. März 2015 
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates vom 25.03.2015 
Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr 
Vorlagen- Nummer: VI/2015/00686 
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
 
Zu den Aufgaben der Ordnungskräfte in der Stadtwache gehört auch die Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr. Der ruhende Verkehr wird demzufolge nicht 
allein von Politessen überwacht. Die Stadtwache ist im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. 
Dies vorausgeschickt wird die Anfrage wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Wie viele Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr wurden in den Jahren 2011, 2012, 
    2013 und 2014 jeweils erfasst? 
 

2011:  109.759 Verfahren  
2012:  114.782 Verfahren  
2013  107.240 Verfahren  
2014    70.949 Verfahren  

 
2. Wie verteilten sich die erfassten Ordnungswidrigkeiten in den Jahren 2011, 2012, 2013 
und  
    2014 auf das Stadtgebiet (Aufschlüsselung in absoluten Zahlen analog zur großräumigen  
    Gliederung)? 
 

Die Verteilung auf Stadtteile wird statistisch nicht erfasst.  
 
3. Wie viele Kontrollen wurden in den jeweiligen Stadtteilen in den Jahren 2011, 2012, 2013, 
    2014 durchgeführt (Aufschlüsselung in absoluten Zahlen analog zur großräumigen 
    Gliederung)? 
 

Die Anzahl von Kontrollen wird statistisch nicht erfasst. 
 
4. Mit wie vielen Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr kalkuliert die Stadtverwaltung in 
    diesem Jahr? 
 

Die Zahl der Verfahren basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre, damit ergeben 
sich für das Jahr 2015 100.000 Verfahren.  

 
 
 
 
 



 
 
5. Welche Einnahmen wurden durch die Erhebung von Buß- und Verwarngeldern für  
    Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr in den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2014 
    erzielt? 
 

2011:   1.420.520,00  Euro Verwarnungsgelder 
    439.082,00  Euro Bußgelder inklusive Gebühren und Auslagen 
 

2012:   1.411.270,00 Euro Verwarnungsgelder 
    476.201,00 Euro Bußgelder inclusive Gebühren und Auslagen 
 

2013:   1.540.019,00 Euro Verwarnungsgelder 
    533.417,00 Euro Bußgelder inklusive Gebühren und Auslagen 
 

2014:   1.127.022,00 Euro Verwarnungsgelder 
    358.924,00 Euro Bußgelder inklusive Gebühren und Auslagen 

 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 
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